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ART DER 
( § 9 (1) 

B 

ESTSE ZUNGEN 

§ 1 .. 15 BauNVO) 

( § 1 (2) (3) Ba ) 

WA - Allgemeines Wohngebiet gemöß § 4 BauNVO. 

1.2 UNZULASSIGK T VON AUSNAHMEN IM W A 
( § 1 (6) Zift. 1 BauNVO) 

Ausnahmen im Sinne von § 4 (3) Ziffer 4 und 5: 

- Gartenbaubetriebe 

- Tankstellen 

sind nicht zulössig. 

2 MASS DER BA lOHEN NUTZUNG 
( § 9 (1) Zift. 1 BauGB und § § 16 • 21a BauNVO) 

2.1 GRUNDFLAcHENZAHL ( § 16 (2) Zift. 1 BauNVO) 

max. 0,3. 

2 GESCHOSSFLÄ HENZAHL (§ 16 (2) Zift. 2 BauN 

max.@ 

3 ZAHL R VOLLG SSE (§ 16 (2) Zift. 3 B 

Maximal 11 Vollgeschosse. 

DER BAULICHEN ( § 16 4 

Die Höchstgrenzen der Geböudehöhen werden wie folgt festgesetzt: 

., Traufhöhe: max. 4,50 m, 

"' Firsthöhe: mox. 11,00 m. 

Die Höhen werden jeweils gemessen: 

., Traufhöhen om Schnittpunkt der Außenwand mit der DochhauL 

'" Firsthöhen am Schnittpunkt der Dachflöchen (Oberkante First). 

Als untere Maßbezugspunkte gelten: 

FUr die bergseitige Traufhöhe sowie die Firsthöhe: 

a) bei Erschließung der Baugrundstucke von der Ta!seite her die höchste 

bergseitig in der Mitte der Außenwand on dos Geböude angrenzende 

natUrliche Geldndeoberflöche 

) 



.. 

3 

XTFES SETZUNG N 

ansonsten die an dos Baugrundstuck angrenzende erschließende öffent

liche Verkehrsflöche auf Höhe der Mitte der Außenwand 

(Drauf sicht) 

Abb,: Systemskizzen zur mox. Höhenentwicklung und Maßbezugspunkte 

BAUWEISE (§ 9 (1) H. 2 BauGB) 

Offene Bauweise gemöf) § 22 Abs. 2 BauNVO. 

Es sind nur Einzel- und Doppelhöuser zulässig. 

4 STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN 
( § 9 (1) Zift. 2 BauGB) 

Siehe Einzeichnungen im Plan ( -). 

Abweichungen von den zeichnerisch festgesetzten Hauptgebäuderichtungen 

um bis zu 10° sind zulössig. 

5 HOCHSTZULASSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHN
GEBÄUDEN ( § 9 ( Ziff. 6 BauGB) 

Pro Wohngeböude sind maximal 2 Wohnungen zuldssig. 

6 FLÄCHEN FÜR GARAGEN UND CARPORTS 
(§ 9 (1) Ziffer 4 BauGB i.V.m. § 23 (5) BauNVO) 

Garagen und Carports dUden die Flucht der ruckwörtigen Baugrenze nicht 

uberschreiten. Vor Garagen ist ein Stauraum (Stellplatz) von mindestens 

5,0 m Tiefe (gemessen ob Straßenbegrenzungslinie) freizuhalten. 

7 FÜHRUNG ON SORGUNGSLEITUNGEN 
(§ 9 (1) Ziffer 13 BauGB) 

Hauptleitungen (Kabel) zur Versorgung des Plangebietes mit Telekommuni

kation, Strom und BreitbandonschlUssen sind in den öffentlichen Flächen 

und unterirdisch zu verlegen. 

8 ANPFLANZEN VON B N UND STRÄUCHERN 
( ~ 9 (1) lift. 25a BauGB\ 



.. 

8.1 RDNUNGSBER H A ~ RA IC NGR 

Im Ordnungsbereich A ist eine Hecke aus standortgerechten heimischen 

Gehölzen zu pflanzen, Je 100 m 2 sind 2 Böume 11. Ordnung bzw, 2 Obst

bdume und in jedem Fall 10 Strducher zu setzen, Auf der dem Baugrund

stUck abgewandten Seite ist bei einer Breite von 5 m ein ca. 1,0 m 

breiter Krautsaum zu ent wickeln, 

Artenauswahl (detaillierte Pflanzliste siehe BegrUndung): 

Böume 11. Grö~enordnung: Feldahorn, Hainbuche, Vogelkirsche, Eberesche; 

Strducher' Roter Hartriegel, Hasel, Wei~dorn, PfaffenhUtchen, Feldrose, 

Hundsrose, Schwarzer Holunder; Obstbume: Gellerts Butterbirne, Hous

zwetschge, Braune Leberkirsche, Apf el von Groncels 

8.2 BEPFLANZUNG DER BAUGRUNDS TÜCKE 

Mindestens 10 % der BaugrundstUcksflöche sind mit heimischen standort

gerechten Gehölzar ten zu bepflanzen und zwar Uberwiegend entlang der 

hinteren Grundstucksgrenze, Pro 100 m 2 Pflanzflöche sind 2 Laubbtlume 

11 Größenordnung oder 2 Obstbdume und in jedem Fall 10 Sträucher zu 

setzen. Die im Plangebiet zeichnerisch festgesetzten Pflanzflöchen 

werden auf die zu begrUnenden BaugrundstUcksflöchen angerechnet 

Artenauswahl (detaillierte Pflanzliste siehe BegrUndung): 

Bdume 11. Größenordnung: Feldahorn, Hainbuche, Vogelkirsche; Ströucher: 

Roter Hartriegel, Hasel, Schlehe; Sortenauswahl: Obstbdume: Gellerts 

Butterbirne, Hauszwetschge, Braune Leberkirsche, Großer Rheinischer 

Sohnapfel 

8 STRASSENBÄUME 

Zur Gestaltung und Durchgrunung des Stra~enraums sind im Plangebiet 

in den Erschließungsstraßen insgesamt 3 bis 5 Stra~enbdume einer Art 

zu pflanzen. (Artenauswahl siehe detaillierte Pflanzliste im Anhang 

der Begrundung, genaue Standorte werden im Rahmen der Erschließungs

planung festgelegt.) 

9 FLACHEN FÜR BÖSCHUNGEN ZUR H S UNG DES 
STRASSENKÖRPERS (§ 9 (1) Zift. 26 BauGB) 

Zur Herstellung des Straßenkörpers notwendige Böschungen liegen grund

sötzlich auf den angrenzenden privaten Grundstucken und sind in der 

gemdß Planzeichnung festgesetzten Ausdehnung zulässig. 

Zur Herstellung der öffentlichen Verkehrsflöchen notwendige RUckenstUtzen 

sind entlang der Strapenbegrenzungslinie auf den angrenzenden privaten 

Grundstucken in der erforderlichen Breite zulössig 




